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TOP  Thema 
 

 

Verantwortlich 

1 Begrüßung 
 

Sasarman 

2 Protokoll vom 13.06.2023 
Es gibt keine Anmerkungen.  

Sasarman 

3 Berichte  Sasarman 

3.1 Aktueller Stand der Mängelbeseitigungen von den 
Arbeitssicherheitsbegehungen  
Troppauer Straße 10 
Es sind fast alle Punkte abgearbeitet. 
 
Harras, Albert-Roßhaupter-Straße 8 
Es sind fast alle Punkte abgearbeitet. 
 

 
 
Söderholm 

3.2  Türverbreiterung LW32 
Findet aufgrund von folgenden Punkten nicht statt. Der Mietvertrag ist nur 
bis zum 31.12.2028 begrenzt. Es gibt eine Gefährdungsbeurteilung vom 
27.07.2023 und die entsprechenden Auflagen werden erfüllt.  
 

 
Sasarman 

3.3 Garderoben im Flurbereich der Kita SW 40 
Der Schreiner ist beauftragt. Der Ausführungstermin steht noch nicht fest. 

 
Sasarman 

3.4 Brandschutznachweis Rheinbergerstraße  
Liegt vor und wird noch geprüft. 
 

 
Sasarman 

3.5. Erstbegehung Betreiberverantwortung mit Fremdfirma 
Einführungstermin mit der Fremdfirma hat stattgefunden. Die Standorte 
wurden begangen. Offen sind die Zentralen Häuser und Pasing. 

 
Mert 

4. Offene Punkte  

4.1 Allgemeine Brandschutzordnung für MVHS Standorte 
Diese sollte zukünftig vom Brandschutzbeauftragten erstellt werden. 
Es sollte überprüft werden, ob die Brandschutzordnung zukünftig ,mit im 
Mietvertrag aufgenommen werden kann, als Anlage 

Sasarman 

4.2. Bei Vermietern Brandschutzordnungen nochmal anfragen  Mert/ Stieger 
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Ist in Bearbeitung. Einige sind da, die fehlenden werden nochmals 
angefordert.  

4.3 E28: offen ist die Klärung Sammelstelle 
Eine offizielle Sammelstelle liegt vor. Alternative Möglichkeiten werden 
geprüft. Wie wird evakuiert? Ein Evakuierungsplan muss erstellt werden. 

 
Sasarman 

4.4 Sammelplatz LW 32a 
Der Nussbaumpark wurde als Sammelplatz festgelegt. 
Ein entsprechender Rettungsweg muss vom Brandschutzbeauftragten 
erstellt werden. Die Evakuierungsübung  für das Objekt wird geplant. 

 
Sasarman 

5. Beratung/ Sonstiges  

5.1 Haftpflichtversicherung/Unfallversicherung 
Alle Dozenten und Teilnehmer sind im gewissen Rahmen über die MVHS-
Haftpflichtversicherung mitversichert. Es gibt für Dozenten (nur Ehrenamt) 
und Teilnehmer aus den Projektbereichen zusätzlich abgeschlossene 
Unfallversicherungen.  Gemäß Versicherung gibt es keine Vorgaben 
bezüglich ASR oder DGUV bzw. können nicht beantwortet werden. Ob 
jedoch Träger im Projektbereich gesonderte Anforderungen stellen, dies 
wird noch geprüft.  

 
Mert 

5.2. Organisation der Ersten Hilfe in der MVHS  
Ersthelfer:  5% der Belegschaft müssen ausgebildet sein. Eine Person muss 
greifbar sein gemäß DGUV1. 
Brandschutzhelfer: Gemäß ASR 2.2. 5% der Anwesenden Arbeitnehmer. 
Die Ausbildung der Ersthelfer sollte alle 2 Jahre, die der Brandschutzhelfer 
alle 3-5 Jahre aufgefrischt werden. Prüfung ob bei der Schulung zum 
Ersthelfer auch am Defibrillator geübt wird. Ggf. Nachholung/Angebot 
durch Betriebsarzt.  

 
Sasarman/ Dr. 
Richter 

5.3 Abstimmung MUSCHG 
Am 08.08.2023 wurde die Regel „Gefährdungsbeurteilung“ des 
Ausschusses für Mutterschutz (AfMu) veröffentlicht. In der MVHS gibt es 
bereits eine Regelung und Umsetzung der Maßnahmen. Jedoch müssen 
die Gefährdungsbeurteilungen ggf. aktualisiert und veröffentlicht werden.  

Mert 

5.4 Neuer Ruheraum ES 28 
Der alte Ruheraum wird die Aspekte Galerie.  
Der neue Ruheraum wird  interimsmäßig  Raum B.0.18. 

Mert 

5.5 Ortsveränderliche Betriebsmittel insb. Elektrokleingeräte 
Gemäß DGUV 4 müssen elektrische Betriebsmittel vor Inbetriebnahme 
und danach im Turnus von 2 Jahren elektrotechnisch geprüft werden. 
Wenn ein DGUV Test oder GS-Siegel vorliegt, kann auf die Erstprüfung 
verzichtet werden. Ebenso wenn das Produkt für den „gewerblichen 
Gebrauch“ geeignet ist. Hier kann man davon ausgehen, dass sie alle 
Anforderungen aus der Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV V4 
über einen langen Zeitraum erfüllen. Ergänzend kommt hinzu, dass die 
Nutzung in der MVHS einen bestimmungsgemäßen Gebrauch und keine 
rauhe Nutzung wie auf einer Baustelle vorsieht.  

Mert/Kirnberger 

 
München, den 26.09.23 
 
aufgestellt i.A. Tanja Söderholm 
 


